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Vergleich 1. Lesung Grosser Rat - Antrag Reko 

 

Totalrevision der Polizeiverordnung 

 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (GS Nummern) 

Neu: 550.010 
Geändert: – 

Aufgehoben: 550.010 

Fassung 1. Lesung Grosser Rat Fassung Antrag Reko 

 I. 

Art.  17 
Datenaufbewahrung 

 

1 Für die Datensicherheit gelten die Vorgaben des Amtes für Informatik.  

2 Die Kantonspolizei ist verantwortlich für die Datenerhaltung und Datenpflege. 
Sie trifft die notwendigen Massnahmen zum Schutz der Daten vor unberechtig-
tem Zugriff und Verlust. 

 

 3 Die Standeskommission erlässt ergänzende Vorschriften über: 

 a) Art und Umfang der gespeicherten Daten; 

 b) die Löschung von Daten. 

 II. 

      Keine Fremdänderungen. 

 III. 

 Aufhebung Verordnung zum Polizeigesetz (PolV) vom 1. Oktober 2001. 

 IV. 

 Diese Verordnung tritt nach Verabschiedung durch den Grossen Rat in Kraft. 

 


